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§ 27 c
Die von den Frachtenausschüssen, ermächtigten Unteraus

schüssen und erweiterten Frachtenausschüssen beschlossenen 
Entgelte für Verkehrsleistungen gelten als marktgerecht.

§28
(1) Beschlüsse der Frachtenausschüsse, der ermächtigten Un

terausschüsse und der erweiterten Frachtenausschüsse über 
Entgelte für Verkehrsleistungen bedürfen der Genehmigung 
des Bundesministers für Verkehr.

(2) Der Bundesminister für Verkehr soll, wenn er nicht vorher 
entscheidet, sich innerhalb von drei Wochen, nach Eingang des 
Beschlusses gegenüber dem Frachtenausschuß oder dem er
mächtigten Unterausschuß äußern und innerhalb von zwei Mo
naten nach Eingang des Beschlusses über die Genehmigung ent
scheiden. Gegenüber Beschlüssen des erweiterten Frachtenaus
schusses werden die Fristen des Satzes 1 von drei Wochen auf 
zwei Wochen und von zwei Monaten auf einen Monat verkürzt.

§29
(1) Der Bundesminister für Verkehr erläßt die genehmigten 

Beschlüsse der Frachtenausschüsse, der ermächtigten Unter
ausschüsse und der erweiterten Frachtenausschüsse als Rechts
verordnungen.

(2) Der Bundesminister für Verkehr kann aus Gründen des 
allgemeinen Wohls die Rechtsverordnungen aufheben; er be
darf hierzu des Einvernehmens mit dem Bundesminister für 
Wirtschaft.

§30
Der Bundesminister für Verkehr kann ohne Mitwirkung der 

Frachtenausschüsse, der ermächtigten Unterausschüsse oder 
der erweiterten Frachtenausschüsse Entgelte für Verkehrslei
stungen durch Rechtsverordnungen festsetzen, wenn Gründe 
des allgemeinen Wohls es erfordern oder wenn ein Frachtenaus
schuß, ein ermächtigter Unterausschuß oder ein erweiterter 
Frachtenausschuß ein Entgelt nicht beschließt.

§31
(1) Abweichungen von den in einer Rechtsverordnung nach 

§ 29 oder § 30 festgesetzten Entgelten für Verkehrsleistungen so
wie Zahlungen oder andere Zuwendungen, die einer Umgehung 
des festgesetzten Entgelts gleichkommen, sind unzulässig.

(2) Werden in einem Vertrage für Verkehrsleistungen Entgel
te vereinbart, die von den auf Grund dieses Gesetzes festgesetz
ten abweichen, so wird die rechtliche Wirksamkeit des Vertrages 
nicht berührt. In diesen Fällen wird das festgesetzte Entgelt ge
schuldet.

(3) Vereinbaren die Vertragsparteien in Kenntnis oder in grob 
fahrlässiger Unkenntnis des festgesetzten Entgelts ein von die
sem abweichendes Entgelt, so ist der Unterschiedsbetrag an den 
Bund zu entrichten. Er ist von der nach § 39 zuständigen Wasser- 
und Schiffahrtsdirektion einzuziehen.

§ 31a
(1) Die Wasser- und Schiffahrtsdirektionen überwachen die 

Einhaltung der nach den §§ 29 und 30 erlassenen Verordnungen 
über Entgelte für Verkehrsleistungen. Bei der Durchführung 
dieser Überwachungsaufgabe können sie sich gegen Erstattung 
der Kosten der Mitwirkung der Bundesanstalt für Güterfernver
kehr (§ 53 des Güterkraftverkehrsgesetzes vom 17. Oktober 1952 
- BGBl. I.-S. 607 -) bedienen. Der Bundesminister für Verkehr 
kann die den Wasser- und Schiffahrtsdirektionen obliegenden 
Aufgaben durch Rechtsverordnung einer Wasser- und Schiff
fahrtsdirektion für den Bezirk mehrerer Wasser- und Schiff
fahrtsdirektionen zuweisen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgabe nach Absatz 1 können die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen oder ihre Beauftragten

1. die erforderlichen Ermittlungen anstellen, auch Einsicht in 
die Bücher und Geschäftspapiere aller am Zustandekom
men eines Vertrages über eine Verkehrsleistung im Sinne 
des §21 Abs. 1 und seiner Durchführung Beteiligten neh
men;

2. von den in Nummer 1 genannten Beteiligten und den in de
ren Geschäftsbetrieb tätigen Personen Auskunft über alle 
Tatsachen verlangen, die für die Durchführung der Überwa
chung von Bedeutung sind;

die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erteilen; der zur Erteilung einer Auskunft Ver
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehöri
gen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde;

3. Grundstücke und Räume derinNummerl genannten Betei
ligten betreten, um an Ort und Stelle innerhalb der üblichen 
Geschäfts- und Arbeitsstunden Ermittlungen durchzufüh
ren; die in Nummer 2 genannten Personen haben ihnen jede 
Auskunft und Nachweisung zu erteilen, deren sie bedürfen; 
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti
kel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit einge
schränkt;

4. auch außerhalb der Geschäftsräume der Beteiligten, insbe
sondere auf den Bundeswasserstraßen, in Häfen, auf Lade- 
und Löschplätzen Ladung und Begleitpapiere prüfen.

(3) Die in Absatz 2 Nr. 1 genannten und die in deren Geschäfts
bereich tätigen Personen haben den Wasser- und Schiffahrtsdi
rektionen oder ihren Beauftragten bei der Durchführung der 
Überwachungsmaßnahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu 
stellen und die nötigen Hilfsdienste zu leisten.

(4) Der Bundesminister für Verkehr erläßt zur Durchführung 
der den Wasser- und Schiffahrtsdirektionen nach Absatz 1 über
tragenen Überwachungsaufgabe die erforderlichen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften.

§31b
Die Wasser- und Schiffahrtsdirektionen können die Durchfüh

rung der im Rahmen ihrer Überwachungsaufgaben nach §31 a 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen nach den für die 
Durchsetzung von Verwaltungsmaßnahmen allgemein gelten
den Bestimmungen erzwingen.

§ 31c
(1) Wer sich verpflichtet hat, eine Verkehrsleistung im Sinne 

des §21 Abs. 1 zu erbringen, hat der Wasser- und Schiffahrtsdi
rektion West die Angaben zu machen, die für die Überwachung 
der Einhaltung des für diese Leistung festgesetzten Entgelts 
(§31 а Abs. 1) erforderlich sind. Sind an der Durchführung der 
Verkehrsleistung mehrere beteiligt, so hat die Angaben nach 
Satz 1 nur der zu liefern, dem das gesamte Entgelt für die Ver
kehrsleistung geschuldet wird. Unbeschadet dessen kann die für 
die Frachtenkontrolle zuständige Wasser- und Schiffahrtsdirek
tion auch von einem weiteren Beteiligten die nach Satz 1 erfor
derlichen Angaben verlangen.

(2) Der Bundesminister für Verkehr wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen;

1. welche Angaben zur Durchführung der Überwachungsauf
gaben nach Absatz 1 im einzelnen zu machen sind;

2. daß, falls die Angaben nicht aus einem im Betrieb des Ver
pflichteten verwendeten Geschäftspapier ersichtlich sind, 
ein Formblatt zu verwenden ist;

3. die Frist, innerhalb derer die Angaben nach Nummer 1 zu 
liefern sind; die Frist darf nicht weniger als vierzehn Tage 
und nicht mehr als sechs Monate nach Abschluß des Vor
gangs, auf den sich die Angaben beziehen, betragen;

4. das Verfahren bei der Lieferung der Angaben nach Num
mer 1 sowie das Muster des Formblattes nach Nummer 2.

§ 31d
(1) Die bei den Wasser- und Schiffahrtsdirektionen durch die 

nach §31a übertragene Überwachungsaufgabe entstehenden 
Kosten sind durch Beiträge der Schiffahrttreibenden, die Ver
kehrsleistungen im Sinne des §21 Abs. 1 erbringen, zu decken.

(2) Die Höhe der Beiträge und die Bestimmungen über ihre 
Erhebung werden vom Bundesminister für Verkehr nach Anhö
rung der Verbände der Binnenschiffahrt für jedes Rechnungs
jahr im voraus durch Rechtsverordnung festgesetzt. Ihre gesam
te Höhe darf die im Haushaltsplan für das laufende Rechnungs
jahr festgelegten Kosten im Sinne des Absatzes 1 bis zu zehn 
vom Hundert überschreiten. Überschüsse aus dem vorangegan
genen Rechnungsjahr sind dabei zu berücksichtigen. Die Beiträ
ge der Schiffahrttreibenden sind nach der Höhe der von ihnen


